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Sir. 1 5II»ftr. fdjtoeiä. =3eitnng („SJleifterblatt") 9

3itr f^wetser. @en)eMeMetotng,
ittê&efonbere gum $lt>fd)nitt
iifeer baë Q3erf)âltttië gtoifdjett
:: Reiftet; unb Arbeitet ::

Slad) ben 93efä)Iüffen be§ ®oiftanbe§ utib ber ®elegiertenuer»
famtnluttg be§ ©etnerbeoerfcanbeS ber ©tabt 3ürtc{) bearbeitet

con ®b. SBoogsQjegber, ißräfibent be§ SSerbanbeê.

I.
®ag SBebürfnlg nad) einer etbgenöffifcijen Regelung

beg ©eroetberoefeng, btefeg fo umfangreichen ©ebieteg,

ift feit ber Heloetil ptage getreten unb feither non ben

oerfdjiebenften Greifen immer unb immer mieber heroor=
gehoben raorben. @g gehört roohl p ben ättefien ißofiro
laten. ®er Ilmfang ber ganzen SJlaterie unb bie
©t^Toterigfeit ber grage mögen einen Seil ber Sdjulb
baran tragen, bafj man big heute noch nicht pr Doß=

ftänbigen Söfung getommen ift. gebenfaßg trugen bie

falfdjen ®heorten oom Untergang ber ©enterbe auch

nidjt bap bei, eine ©efetsgebung p förbern, ber man
unter anbern Umftänben mehr gntereffe entgegengebracht
hätte. Sßäre ber ©eroerbefianb in ber gleiten @e=

fd)loffenheit, rote etroa bie Arbeiter ober Sanbroirte, für
fetne gorberungen eingeftanben, fo roürbe man rooht
roie in anbern Staaten, fo auch öei un§ fchon roeiter
in biefer grage fein. ®ap lommt noch ber Umftanb,
baft, im ©egenfah sur Sanbroirtf'dhaft unb ber Solp=
arbeiterfd^aft, ©enterbe unb Çanbroetf ïeine fcharf ab=

gegrenjten ©ebtete barfteßen unb bafj innerhalb biefer
etroa ben britten Seil unferer erroerbenben 93eoölterung
phlenben ©ruppe eine fo reiche SRannigfaltigteit oon
SSerhältniffen unb baher Sebürfniffen nach Siüdfidjtnahme
bei einer gefehltd&en Siegelung befteht rote bei feinem
anbern Stanb.

Slug materiellen unb tattifchen ©rünben lam man
baher bei unë oon bem ©ebanlen ab, alle ba§ ©eroerbe=
roefen berührenben SJlomente in einer SSorlage gefetp
geberifdh p behanbeln. ®te Serufgbilbung, foroett
fie allgemein in Betracht faßt, bilbet mit ber Ste=

gelung beg Sehrlinggroefeng unb ben 93erufgfd)ulen einen
Sölbfdhnitt für fid), beffen eibgenöffifcher Siegelung angefic£»t§
ber übereinfümmenben gntereffen unb ber burd) S3unb,
Kantone, Siereine unb ^rioate feit fahren entroidelten
Sätigfeit leine grofjen Sd)roierigtetten entgegenftehen.
©in ptelter Seil roirb fich mit ber ®eroerbeförbe
rung p befaffen hüben, etnem ©ebiet, bag mehr
Sdjroterigleiten bieten roirb. Hier foKen enblich bie un=
lauteren SJlachenfdjaften aller 9lrt, ebenfo bag Häuftet--
roefen, bie SBanberlager, bag Submiffiongroefen, über*
haupt jeneg Schmarohertum feine Stetämpfung ober
©infdbränlung ftnben, bag lange genug pm Schaben
ber SJtetfter unb bamit, roirtfchafiltch gefprochen, auch
ber Arbeiter, ple^t auch beg fßublilumg fein SBefen
treiben tonnte. ®abei rnufs auch eirtigeâ pr görberung
ber ©enterbe oorgefehen werben, rote eg im S3uttbeg=
gefet} pr görberung ber Sanbroirtfdjaft für biefe grofje
©rroerbggruppe gefd>ehen ift. ®a§ ©enoffenfehaftgroefen,
foroeit eg bie Drganifation beg ©eroerbeg berührt, bag
Suboentiongroefen, inforoeit eg ftd) nicht um S3erufg=
bilbung hanbelit, tönnten Ipr ihre S3erüdfid)tigung er*
fahren.

©in fëauptabfchnttt, ber gegenroärtig im SSorbergrunb
ber ®igluffion fteht, betrifft bie Siegelung beg 23er*
hältniffeg jroifdjen SDieifter unb Arbeiter,
©benfaflg ein fdjroterigeg Kapitel, gür bie gabrifen
hat bag gabrifgefet) feit 1877 Orbnung gefchaffen; bie

Bei epent. Doppelseitflungett bitten wir zu reKiamieren,
um unnötige Kosten zu vermeiden. Die xueaifl0ti.

Sieoifton beg ©efet)e§, b. h- feine materleße ©rroeiterung,
roirb roohl im Saufe btefeg gaßreg ihre Söfung fitiben.
®te Slugbehnung beg gabrilgefetjeg auf gewerbliche 33e=

triebe ging befanntlich p roeit unb roirb bamit p be*

grünben gefacht, öafj man eben für ben Slrbeiterfdpt)
fein anbereg gnfirument auf etbgenöffifchem 93oben be*

feffen habe. Siamentlidh bie Haftpflicht rourbe jenen
tleinen Unternehmern fd)roer, bie felbft nidht auf Sßofen

gebettet roaren. @g tommen aber noch anbere ©rünbe
in SSeiradjl, bie eine weitere lugbehttung beg gabrif»
gefe^eg auf ©eroerbebetriebe nicht plaffen, roobet bie

Scßroierigteit etner genaueren Slbgren^ung jroifehen ga>
britbetrieb unb ©eroerbebetrieb, bie bei etner jroeiteiligen
©efe|gebung in irgenb einer gorm bo^ gefunben roer=
ben muf), htnbernb in ben Sßeg trit^. gm groeifelg'
faße roirb [ich ber ©ntfdjeib aug bem SBefen unb ber
Sietriebsform beg einzelnen ©efchäfteg ergeben müffen.
®er bisher pr Unterfteßung unter bag gabriEgefetj
hauplfäd)lidh benutjte SJlahftab ber Slrbeiterphl unb ber
ißerroenbung oon Sllotoren ober jugenblichen S3etfonen
hält für bie heutige fjett nicht mehr ftanb. ®a nun=
mehr auch für bie ©eroerbe eine Siegelung gefchaffen
roirb, fo fteht fich ber ©efehgeber nicht mehr oeranlafjt,
rote higher oon ben ©renken oon SSerfaffung unb ©e»

feh aug Dpportunitätggrünben abproeichen. ®ag reoi--
bierte ©efeh beugt auch hierüber oor.

®er llnterfdjieb jroifdhen gabrit= unb ©eroerbebetrieb
ift meift größer, alg man gewöhnlich annimmt. ®ie
gabrit hat — genereß gefprochen — Sßaffenprobul»
lion; fie liefert roeniger tnbioibueße, bureh ben einzelnen
Slrbeiter feriiggefteßte ißrobulte, fie roeift big tng tlelnfte
organifierte Teilarbeit auf; ihre SBare geht meift nicht
birett an ben Konfumenten, fonbern an ben ßroifchero
hänbler, eg roirb ohne fejte S3efieöung auf Sager ge=

arbeitet, baher in ber Siegel auch frine ober längere
Sieferunggfriften, leinen ober geringen Sleparaluroerlehr.
®er betrieb geigt eine SDlaffenanfammlung oon SJlenfdjen,
eine Slngftattung mit oft gefährlichen Sßafchtnen; jeben=
faßg befiehl ein grofjeg Slifilo für ben Arbeiter, ber
auch aar feiten mit feinem ©egenlontrahenten felbft in
Berührung lommt, fonbern mit beffen Slngefieüten p
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Zur schweizer. GewerbegeseMbung,
insbesondere zum Abschnitt
über das Verhältnis zwischen
:: Meister und Arbeiter ::

Nach den Beschlüssen des Vorstandes und der Delegiertenver-
sammlung des Gewerbeverbandes der Stadt Zürich bearbeitet

von Ed. Boos-Jegher, Präsident des Verbandes.

I.
Das Bedürfnis nach einer eidgenössischen Regelung

des Gewerbewesens, dieses so umfangreichen Gebietes,
ist seit der Helvetik zutage getreten und seither von den
verschiedensten Kreisen immer und immer wieder hervor-
gehoben worden. Es gehört wohl zu den ältesten Postu-
laten. Der Umfang der ganzen Materie und die

Schwierigkeit der Frage mögen einen Teil der Schuld
daran tragen, daß man bis heute noch nicht zur voll-
ständigen Lösung gekommen ist. Jedenfalls trugen die

falschen Theorien vom Untergang der Gewerbe auch

nicht dazu bei, eine Gesetzgebung zu fördern, der man
unter andern Umständen mehr Interesse entgegengebracht
hätte. Wäre der Gewerbestand in der gleichen Ge-
schlossenheit, wie etwa die Arbeiter oder Landwirte, für
seine Forderungen eingestanden, so würde man wohl,
wie in andern Staaten, so auch bei uns schon weiter
in dieser Frage sein. Dazu kommt noch der Umstand,
daß, im Gegensatz zur Landwirtschaft und der Lohn-
arbeiterschaft, Gewerbe und Handwerk keine scharf ab-

gegrenzten Gebiete darstellen und daß innerhalb dieser
etwa den dritten Teil unserer erwerbenden Bevölkerung
zählenden Gruppe eine so reiche Mannigfaltigkeit von
Verhältnissen und daher Bedürfnissen nach Rücksichtnahme
bei einer gesetzlichen Regelung besteht wie bei keinem
andern Stand.

Aus materiellen und taktischen Gründen kam man
daher bei uns von dem Gedanken ab, alle das Gewerbe-
wesen berührenden Momente in einer Vorlage gesetz-

geberisch zu behandeln. Die Berufsbildung, soweit
sie allgemein in Betracht fällt, bildet mit der Re-
gelung des Lehrlingswesens und den Berufsschulen einen
Abschnitt für sich, dessen eidgenössischer Regelung angesichts
der übereinstimmenden Interessen und der durch Bund,
Kantone. Vereine und Private seit Jahren entwickelten
Tätigkeit keine großen Schwierigkeiten entgegenstehen.
Ein zweiter Teil wird sich mit der Gewerbeförde-
rung zu befassen haben, einem Gebiet, das mehr
Schwierigkeiten bieten wird. Hier sollen endlich die un-
lauteren Machenschaften aller Art, ebenso das Hausier-
wesen, die Wanderlager, das Submissionswesen, über-
Haupt jenes Schmarotzertum seine Bekämpfung oder
Einschränkung finden, das lange genug zum Schaden
der Meister und damit, wirtschaftlich gesprochen, auch
der Arbeiter, zuletzt auch des Publikums sein Wesen
treiben konnte. Dabei muß auch einiges zur Förderung
der Gewerbe vorgesehen werden, wie es im Bundes-
gesetz zur Förderung der Landwirtschaft für diese große
Erwerbsgruppe geschehen ist. Das Genossenschaftswesen,
soweit es die Organisation des Gewerbes berührt, das
Subventionswesen, insoweit es sich nicht um Berufs-
bildung handelt, könnten hier ihre Berücksichtigung er-
fahren.

Ein Hauptabschnitt, der gegenwärtig im Vordergrund
der Diskussion steht, betrifft die Regelung des Ver-
hältnisses zwischen Meister und Arbeiter.
Ebenfalls ein schwieriges Kapitel. Für die Fabriken
hat das Fabrikgesetz seit 1877 Ordnung geschaffen; die

Sei eyenk. vsppelsenSungen bitten wir su remZmieren,
um unnötige Meten su vermeiclen. vie KSNeSitisn.

Revision des Gesetzes, d. h. seine materielle Erweiterung,
wird wohl im Laufe dieses Jahres ihre Lösung finden.
Die Ausdehnung des Fabrikgesetzes auf gewerbliche Be-
triebe ging bekanntlich zu weit und wird damit zu be-

gründen gesucht, daß man eben für den Arbeiterschutz
kein anderes Instrument auf eidgenössischem Boden be-
sessen habe. Namentlich die Haftpflicht wurde jenen
kleinen Unternehmern schwer, die selbst nicht auf Rosen
gebettet waren. Es kommen aber noch andere Gründe
in Betracht, die eine weitere Ausdehnung des Fabrik-
gesetzes auf Gewerbebetriebe nicht zulassen, wobei die

Schwierigkeit einer genaueren Abgrenzung zwischen Fa-
brikbetrieb und Gewerbebetrieb, die bei einer zweiteiligen
Gesetzgebung in irgend einer Form doch gefunden wer-
den muß, hindernd in den Weg trist. Im Zweifels-
falle wird sich der Entscheid aus dem Wesen und der
Betriebsform des einzelnen Geschäftes ergeben müssen.
Der bisher zur Unterstellung unter das Fabrikgesetz
hauptsächlich benutzte Maßstab der Arbeiterzahl und der
Verwendung von Motoren oder jugendlichen Personen
hält für die heutige Zeit nicht mehr stand. Da nun-
mehr auch für die Gewerbe eine Regelung geschaffen
wird, so sieht sich der Gesetzgeber nicht mehr veranlaßt,
wie bisher von den Grenzen von Verfassung und Ge-
setz aus Opportunitätsgründen abzuweichen. Das reoi-
dierte Gesetz beugt auch hierüber vor.

Der Unterschied zwischen Fabrik- und Gewerbebetrieb
ist meist größer, als man gewöhnlich annimmt. Die
Fabrik hat — generell gesprochen — Maffenproduk-
tion; sie liefert weniger individuelle, durch den einzelnen
Arbeiter fertiggestellte Produkte, sie weist bis ins kleinste
organisierte Teilarbeit auf; ihre Ware geht meist nicht
direkt an den Konsumenten, sondern an den Zwischen-
Händler, es wird ohne feste Bestellung auf Lager ge-
arbeitet, daher in der Regel auch keine oder längere
Lieferungsfristen, keinen oder geringen Reparaturverkehr.
Der Betrieb zeigt eine Massenansammlung von Menschen,
eine Ausstattung mit oft gefährlichen Maschinen; jeden-
falls besteht ein großes Risiko für den Arbeiter, der
auch nur selten mit seinem Gegenkontrahenten selbst in
Berührung kommt, sondern mit dessen Angestellten zu

î lZkàr 8psàI-Dà
îtì«- mîî Ksm-à unrt
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SBttfte febWeij. =3eittmg („STCeifterblatt") Str. 1

»erlebten bat- • ®a8 ©ewerbe bat tnbioibueHere
fprobuftion ; eS btent ben SSebürfniffen be§ täglichen
SebenS, oertebrt mit bem Konfumenten, bat otel, sunt
©etl auSfcblteffltch SReparatumerïebr mit îurjer 2lefer=
frift, eS btent auch ben mannigfaltigen Slnforberungen
bei? ïursfriftigen grembenoerîebrS. ®a§ Baugewerbe
bängt oon ber SfBiiterung ab; ber ©ärtner bat Sebe*

wefen ju bebienen, bie wie bie ^ßferbe be? guthattet?
ftd) nicht nach bem ftarren 93u<bftaben eine? gabrtfge=
fe^eS bebanbeln laffen. ©er ©oiffeut unb fein in anberS
gearteter ^Reinigung befdböftigter Kollege, ber Kaminfeger,
mûffen, wie bie su perfönltcijer ©tenftletftung berufenen
©ewerbe überhaupt, ju getten ibren ©tenft »etfeben,
wenn ba? fßubltfum fRubejett bat; ber SRafffchrteiber
btent im ©egenfaij jur KonfeîtionSfcïjnelberei ben unab«
wetSlicben, plötzlich eintretenben Söebürfniffen ; ©dbmiebe
unb Söagner, gnfiaüateure tönnen ben gntereffenten
ntd&t nur ju beftimmten, înapp bemeffenen ©turtben sur
Verfügung fteben unb für jebe, wenn auch ejtra su be=

Sablenbe, unabweisbare überseit an eine ober gar swei
Qnftansen fdjriftltcb gelangen, um ^tefür bie ©rlaubniS
einstellen. ©er Bäcfer bat wenigftenS teilweife SRacbt»

arbeit nötig, bie Srotfabrifen nicht, ober weniger, ©entt
man ferner an ben $otelbetrteb unb ben Kleinbanbel,
an bie Unterfdfjtebe jroifc^en ©tabt» unb Sanbbetrieben,
unb oergletcbt man biefe ©ewerbebetriebe, bte noch lange
nicht etfdfjöpfenb angeführt fmb, mit bem ©baratter be?

gabrifbetrtebeS, fo îommt man fofort su ber Überseugung,
baff btw total oerfcbiebene Betriebsformen unb S3er=

bältntffe befteben, unb baff bie allgemeine Slnwenbung
be? gabrifgefefceS auSgefdf|loffen bleiben muff.

9hm gibt e? aüerbtngS gabriîationSgewerbe, bie
bem gabtiïbeirlebe âbnltçber finb; aüetn auch fie weifen
te; nieten gälten nic^t jene SBebingungen auf, bte ihre
»Ööige Unterfteüung unter bte fabriîgefebltchen SSeftim»

teitegen rechtfertigen. 3luch biefe finb baber bem @e=

werbegefeb su unterftetlen.

wetchenbe Söebanblung ber ©ewerbe befielt auch in ber
Organifation ber Ausführung be? ®efet>eS,
ber Kontrolle. S8ei ben ©emerben banbelt e? fich
um 70—100,000 SBetrtefre, je nachbem man bie eine
ober anbere ©ruppe btesunimmt ober nicht, alfo runb
Sehn» bis fecbsebnmal mehr als beim gabrifgefet}. 9BiH
man nid^t eine ©efetsgebüng, bie nur auf bem fßapler
befiehl — unb ba? !ann bodb nicht ber Sßitle be? @e=

fehgeber? fein —, fo muff auch biet eine nom gabrif»
gefetj »etfcbtebene Drganifation getroffen werben.

SBer bie Siteratur auf bem ©ebtete be? ©ewetbeS
fennt, wirb fich auch fofort fagen müffen: bie mannig»
faltigen gewerblichen Berbältniffe finb bei
uns nocif gar nicht genugfam erforfd&t, um mit
einiger Sicherheit gefetjgeöerifcbe Maßnahmen im ©etail
auffteUen su fönnen. ©ine ©efetjgebung muff aber bte

beftehenben SSerbältniffe berüdtfid^tigen : biefe finb flatter
al? ber ©efetjgeber! ©omit fehlen gegenwärtig noch
bie ©runblagen für bie gormulierung be? AbfdfnitteS
Sur ^Regelung ber SSerbältniffe swiften SReifter unb
Arbeiter. ©a? lüdEenbafte SRaterial su ergänsen,
inuf baber als bie suuächft liegenbe Aufgabe
betrachtet werben. " (Schluß folgt.)

©te 9löfeler=©ecfe*
(©mgefanbt,)

3u ben maffinen ©ecten, bie in letter ßeit eine
größere SSerbreitung gefunben haben, gehört bte fRöfeler»
©eile, non ber tn ben legten 12 SRonaten in ®eutfch=
lanb allein 3,400,000 mf ^ergefteüt würben. @8 ift
bie? eine ©ifenbeton ^oblfteinbeiie beren SSorteil in etner
befonber? leisten ÇerfteUung beftebt. ®efet>lich gefettete
ift bei biefer ©ecfenfonftruïtion ntdft bie gorm ber »er»
wenbeten Riegel ober bie Konftruftion ber ©edle felbft,

»•>,-

?"

©ie gabrüen, fo febr fie fich auch 1« ihrer fßro»
bullion untertreiben, haben tn ihrem inneren Sßefen
unb in ben SSetriebSformen eine ©leic^^eit, wie
jie bei ben ©ewetben nidbt im entfernteren su finben
ifi, "baber ift bie einheitliche ^Regelung audb
fnrterhalb ber ©ewerbe felbft unmöglir-
' ©in ^auptgrunb für eine oom gabrifgefeb ab»

fonbern ba? SSerfabren sur Çierfteîlung, unb swat beftebt
baSfelbe batte, baff bie böcbtant angeorbneteii fÇîadhcifcit«

©inlagen tn S3eton=®edEen burdb SSerbinbung mit je einem
barunter in gemiffem Slbftanbe angeorbneten Sangbols
±=förmige Stöger bilben, bie nicht nur baS ©tampf»
gerüft bis auf einselne ©tühen entbehrlich machen, fon»
bem auch bie ©chalung für bie |»btfieine erfe|en.

W
«à,
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verkehren hat. Das Gewerbe hat individuellere
Produktion; es dient den Bedürfnissen des täglichen
Lebens, verkehrt mit dem Konsumenten, hat viel, zum
Dell ausschließlich Reparaturverkehr mit kurzer Liefer-
frist, es dient auch den mannigfaltigen Anforderungen
des kurzfristigen Fremdenverkehrs. Das Baugewerbe
hängt von der Witterung ab; der Gärtner hat Lebe-
wesen zu bedienen, die wie die Pferde des Fuhrhalters
sich nicht nach dem starren Buchstaben eines Fabrikge-
setzes behandeln lassen. Der Coiffeur und sein in anders
gearteter Reinigung beschäftigter Kollege, der Kaminfeger,
müssen, wie die zu persönlicher Dienstleistung berufenen
Gewerbe überhaupt, zu Zeiten ihren Dienst versehen,
wenn das Publikum Ruhezeit hat; der Maßschneider
dient im Gegensatz zur Konfektionsschnetderei den unab-
weislichen, plötzlich eintretenden Bedürfnissen; Schmiede
und Wagner, Installateure können den Interessenten
nicht nur zu bestimmten, knapp bemessenen Stunden zur
Verfügung stehen und für jede, wenn auch extra zu be-

zahlende, unabweisbare Überzeit an eine oder gar zwei
Instanzen schriftlich gelangen, um hiefür die Erlaubnis
einzuholen. Der Bäcker hat wenigstens teilweise Nacht-
arbeit nötig, die Brotfabriken nicht, oder weniger. Denkt
man ferner an den Hotelbetrteb und den Kleinhandel,
an die Unterschiede zwischen Stadt- und Landbetrieben,
und vergleicht man diese Gewerbebetriebe, die noch lange
nicht erschöpfend angeführt sind, mit dem Charakter des
Fabrikbetriebes, so kommt man sofort zu der Überzeugung,
daß hier total verschiedene Betriebsformen und Ver-
Hältnisse bestehen, und daß die allgemeine Anwendung
dès Fabrikgesetzes ausgeschlossen bleiben muH.

Nun gibt es allerdings Fabrikationsgewerbe, die
dem Fabrikbetriebe ähnlicher sind; allein auch sie weisen
in vielen Fällen nicht jene Bedingungen auf, die ihre
völlige Unterstellung unter die fabrikgesetzlichen Bestim-
mungen rechtfertigen. Auch diese sind daher dem Ge-
Werbegesetz zu unterstellen.

MM'S

weichende Behandlung der Gewerbe besteht auch in der
Organisation der Ausführung des Gesetzes,
der Kontrolle. Bei den Gewerben handelt es sich

um 70—100,000 Betriebe, je nachdem man die eine
oder andere Gruppe hinzunimmt oder nicht, also rund
zehn- bis sechzehnmal mehr als beim Fabrikgesetz. Will
man nicht eine Gesetzgebung, die nur auf dem Papier
besteht — und das kann doch nicht der Wille des Ge-
setzgebers sein —, so muß auch hier eine vom Fabrik-
gesetz verschiedene Organisation getroffen werden.

Wer die Literatur auf dem Gebiete des Gewerbes
kennt, wird sich auch sofort sagen müssen: die mannig-
faltigen gewerblichen Verhältnisse sind bei
uns noch gar nicht genugsam erforscht, um mit
einiger Sicherheit gesetzgeberische Maßnahmen im Detail
aufstellen zu können. Eine Gesetzgebung muß aber die
bestehenden Verhältnisse berücksichtigen: diese sind stärker
als der Gesetzgeber! Somit fehlen gegenwärtig Noch
die Grundlagen für die Formulierung des Abschnittes
zur Regelung der Verhältnisse zwischen Meister und
Arbeiter. Das lückenhafte Material zu ergänzen,
muß daher als die zunächst liegende Aufgabe
betrachtet werden. (Schluß folgt.)

Die Nöseler-Decke.
(Eingesandt.)

Zu den massiven Decken, die in letzter Zeit eine
größere Verbreitung gefunden haben, gehört die Röseler-
Decke, von der in den letzten 12 Monaten in Deutsch-
land allein 3,400,000 iM hergestellt wurden. Es ist
dies eine Eisenbeton Hohlsteindecke deren Vorteil in etuer
besonders leichten Herstellung besteht. Gesetzlich geschützt
ist bei dieser Deckenkonstruktion nicht die Form der ver-
wendeten Ziegel oder die Konstruktion der Decke selbst,

?"

Die Fabriken, so sehr sie sich auch in ihrer Pro-
duktion unterscheiden, haben in ihrem inneren Wesen
und in den Betriebsformen eine Gleichheit, wie
sie bei den Gewerben nicht im entferntesten zu finden
ist, daher ist die einheitliche Regelung auch
innerhalb der Gewerbe selbst unmöglich.

Ein Hauptgrund für eine vom Fabrikgesetz ab-

sondern das Verfahren zur Herstellung, und zwar besteht
dasselbe darin, daß die Hochkant angeordneten Flacheisen-
Einlagen in Beton-Decken durch Verbindung mit je einem
darunter in gewissem Abstände angeordneten Langholz
^.-förmige Träger bilden, die nicht nur das Stampf-
gerüst bis auf einzelne Stützen entbehrlich machen^ son-
dern auch die Schalung für die Hohlsteine ersetzen.


	Zur schweizer. Gewerbegesetzgebung

